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RS UVS Kärnten 1998/08/21 KUVS-
193/3/98
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.08.1998

Rechtssatz

Wer im Zuge eines Verkehrsunfalles Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs, und zwar eine

Leitschiene, ein Hinweiszeichen und einen Straßenleitp1ock, beschädigt und von dieser Beschädigung weder die

nächste Gendarmeriedienststelle noch den Straßenerhalter unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Identität ohne

unnötigen Aufschub verständigt, ist verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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